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Regeste
Widerruf der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA | Rechtsmittellegitimation bei doppelrelevanten Tatsachen. [Die abgeleitete Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin wurde zufolge Auflösung der ehelichen Gemeinschaft widerrufen. Auf einen hiergegen von ihrem Ex-Ehemann eingereichten Rekurs trat die Sicherheitsdirektion mangels Rekurslegitimation bzw. fristgemässer Nachreichung einer entsprechenden Vollmacht nicht ein. Die Ex-Eheleute wollen sich wieder verheiraten.] Kognition des Verwaltungsgerichts (E. 1). Qualifikation der vorinstanzlichen Eingabe als Rekurseingabe und nicht als Neugesuch (E. 2). Prozessgegenstand ist allein die vorinstanzliche Beurteilung der Eintretensfrage, während weder die materiellen Voraussetzungen des Widerrufs der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin noch ein allfälliger Bewilligungsanspruch aufgrund der geplanten Neuverheiratung Verfahrensgegenstand bilden und für das subeventualiter gestellte Begehren um Wiederherstellung der Rekursfrist zunächst die Rekursinstanz selbst zu befinden hat (E. 3). Unterstellung der Beschwerdelegitimation aus prozessökonomischen Überlegungen, da die Beschwerdelegitimation vor Verwaltungsgericht im Sinn einer doppelrelevanten Tatsache erst nach Klärung der Legitimation im Rekursverfahren und der damit verbundenden Klärung der vorinstanzlichen Eintretensfrage möglich ist (E. 4.2). Auf den Rekurs ist mangels fristgerechten Nachweises eines entsprechenden Vertretungsverhältnisses zu Recht nicht eingetreten worden (E. 4.3). Kein überspitzter Formalismus, wenn eine für das betreibungsrechtliche Verfahren ausgestellte Vollmacht vorinstanzlich nicht akzeptiert wurde und kein Vertrauensschutz aufgrund einer allfälligen Fehlauskunft des Migrationsamts oder der Nachforderung weiterer Unterlagen nach verpasster Frist. Ein Fristwiederherstellungsgesuch wurde vorinstanzlich weder eingereicht noch wäre dieses Erfolg versprechend gewesen (E. 4.4) Ausgangs- und aufwandgemässe Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen undRechtsmittelbelehrung (E. 5 und 6). Abweisung, soweit darauf eingetreten wird.
Erwägungen
E. 2
Die Eingabe vom 29. April 2024 nahm Bezug auf den Bewilligungswiderruf vom 25. April 2024 und wurde unter Beilage der entsprechenden migrationsamtlichen Verfügung bei der Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion eingereicht, weshalb diese in zulässiger Weise als Rekurseingabe und nicht etwa als (an das Migrationsamt weiterzuleitendes) Neugesuch entgegengenommen wurde. Auch die Beschwerdeführenden gehen hiervon aus.
E. 3.1
Prozessthema kann nur sein, was auch Gegenstand der vorinstanzlichen Verfügung war beziehungsweise nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Auf Begehren, über welche die Vorinstanz weder entschieden hat noch hätte entscheiden sollen, ist nicht einzutreten (vgl. VGr, 12. September 2012, VB.2012.00394, E. 1.2; VGr, 2. Oktober 2013, VB.2013.00335, E. 1.1.1; RB 1963 Nr. 19, RB 1983 Nr. 5). Richtet sich die Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid der Sicherheitsdirektion oder gegen einen Entscheid, mit dem die Sicherheitsdirektion einen Nichteintretensentscheid des Migrationsamts bestätigt hat, prüft das Verwaltungsgericht lediglich, ob die vorinstanzliche Beurteilung der Eintretensfrage an beschwerdefähigen Rechtsmängeln leidet; einen weitergehenden, materiell-rechtlichen Entscheid nimmt es dagegen nicht vor (vgl. VGr, 31. März 2021, VB.2020.00910, E. 1.3, bestätigt in BGr, 27. Juli 2021, 2D_22/2021; VGr, 10. Juni 2020, VB.2020.00003, E. 2.2, unter Verweis auf BGr, 26. Juli 2012, 2C_499/2012, E. 1.2; BGr, 26. Mai 2004, 2A.495/2003, E. 1.3; RB 1999 Nr. 152).
E. 3.2
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet damit allein die vorinstanzliche Beurteilung der Eintretensfrage, während die materiellen Voraussetzungen für den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden. Erst recht nicht Verfahrensgegenstand bilden die Vorbringen zu einem allfälligen neuen Bewilligungsanspruch aufgrund der geplanten Neuverheiratung, zumal diese doch noch gar nicht Streitgegenstand des migrationsamtlichen Entscheids vom 25. April 2024 bildeten und auch nicht Gegenstand des damaligen Verfahrens bilden mussten, nachdem der Beschwerdeführer zwar per E-Mail vom 26. Januar 2024 entsprechende Heiratspläne ankündigte, auf weitere migrationsamtliche Rückfragen aber nicht innert angesetzter Frist reagierte. Auf die materiellen Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist deshalb nicht weiter einzugehen. Vielmehr ist nachfolgend ausschliesslich zu klären, ob die Vorinstanz auf den Rekurs zu Recht nicht eingetreten ist und die Frist zur Vollmachtseinreichung zu Recht nicht wiederhergestellt hat.
E. 3.3
Ebenfalls nicht einzutreten ist auf das subeventualiter gestellte Begehren um Wiederherstellung der Rekursfrist, hat hierüber doch zunächst die Rekursinstanz selbst zu befinden und finden sich in den Akten keinerlei Hinweise, dass vorinstanzlich überhaupt ein entsprechendes Gesuch formgerecht eingereicht wurde.
E. 4.1.1
Gemäss § 21 Abs. 1 VRG (in Verbindung mit § 49 VRG) ist rekurs- und beschwerdeberechtigt, wer durch die angefochtene Anordnung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Dies können die durch die Verfügung belasteten Adressaten, aber auch mitbetroffene Dritte sein (Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 21 N. 41 ff.).
E. 4.1.2
Verfügungsadressat und Partei eines erstinstanzlichen ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahrens ist in der Regel allein die betroffene ausländische Person, deren Bewilligungssituation zu klären ist. Ehegatten sind zumindest dort legitimiert, wo deren Recht auf Familienleben nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV) betroffen ist, während dem geschiedenen Ehegatten in aller Regel keine Rechtsmittellegitimation zukommt (Bertschi, Kommentar VRG, § 20 N. 83; VGr, 28. August 2013, VB.2013.00249, E. 1.3.1).
E. 4.1.3
Wer Rekurs ohne eigene Legitimation oder in fremdem Namen erhebt, muss grundsätzlich eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Andernfalls ist eine angemessene Nachfrist zur Nachreichung der Vollmacht anzusetzen (§ 23 Abs. 2 VRG). Wird die Vollmacht nicht fristgerecht nachgereicht, ist auf den Rekurs (zumindest in Bezug auf das nicht nachgewiesene Vertretungsverhältnis) nicht einzutreten, unter Kostenfolge für den Nichtbevollmächtigten (§ 23 Abs. 2 VRG; RB 1967 Nr. 1; vgl. zum Ganzen auch Marco Donatsch, Kommentar VRG, § 56 N. 20, 23 f.; VGr, 1. Dezember 2021, VB.2021.00704, E. 1.1).
E. 4.1.4
Sodann wird zumindest im Beschwerdeverfahren grundsätzlich eine Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren mit formeller Beschwer vorausgesetzt (Bertschi, Kommentar VRG, § 21 N. 29).
E. 4.2
Vor Verwaltungsgericht treten sowohl der Beschwerdeführer als auch dessen Ex-Ehefrau als beschwerdeführende Partei auf. Bei beiden Parteien ist die entsprechende Beschwerdelegitimation und deren Umfang fraglich: Beim Beschwerdeführer, weil er auch eigenen Angaben zufolge lediglich als Stellvertreter für seine Ex-Ehefrau am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben will und deshalb lediglich hinsichtlich der ihm vorinstanzlich auferlegten Kosten auch formell und materiell beschwert erscheint. Bei der Beschwerdeführerin, weil sie – mangels fristgerechten Nachweises eines entsprechenden Vertretungsverhältnisses – gar nicht Adressatin des vorinstanzlichen Verfahrens war und entsprechend ebenfalls fraglich erscheint, ob sie überhaupt in rechtskonformer Weise am Verfahren teilgenommen hat. Gleichwohl rechtfertigt es sich vorliegend bereits aus prozessökonomischen Überlegungen, beide Beschwerdeführenden als Verfahrenspartei aufzunehmen, da deren Legitimation gerade auch Gegenstand der nachfolgend zu erörternden Rechtsfragen darstellt und es sich insofern um eine sogenannte doppelrelevante Tatsache handelt, die eng mit der Beurteilung der vorinstanzlichen Eintretensfrage zusammenhängt. Letztlich kann die Beschwerdelegitimation vor Verwaltungsgericht erst nach Klärung der Legitimation im Rekursverfahren und damit auch der Klärung der vorinstanzlichen Eintretensfrage erörtert werden, weshalb vorliegend aus prozessökonomischen Gründen die behauptete Legitimation beider Beschwerdeführenden zumindest für das vorliegende Beschwerdeverfahren zu unterstellen ist (vgl. hierzu die bundesgerichtliche Praxis zu doppelrelevanten Tatsachen, BGr, 25. November 2020, 4A_440/2020, E. 3).
E. 4.3
Der Rekurs vom 29. April 2024 wurde allein vom Beschwerdeführer eingereicht und unterzeichnet. Eine Vollmacht der Beschwerdeführerin lag der Rechtsmitteleingabe unbestrittenermassen nicht bei. Da der Beschwerdeführer nicht Adressat der angefochtenen migrationsamtlichen Verfügung vom 25. April 2024 ist und ihm grundsätzlich nach dargelegter Rechtslage als geschiedenem Ehemann auch keine Rekurslegitimation zukommt, durfte die Sicherheitsdirektion ohne Weiteres davon ausgehen, dass die Rekurserhebung in Vertretung der Ex-Ehefrau erfolgen würde, weshalb in zulässiger Weise Frist zur Nachreichung einer gültigen Vertretungsvollmacht angesetzt wurde, unter Androhung eines Nichteintretensentscheids im Säumnisfall. Da diese unbestrittenermassen nicht fristgerecht nachgereicht wurde, ist auf den Rekurs zu Recht mangels Nachweises eines entsprechenden Vertretungsverhältnisses und fehlender Rekurslegitimation des Beschwerdeführers nicht eingetreten worden.
E. 4.4
Was die Beschwerdeführenden hiergegen vorbringen, vermag hingegen nicht zu überzeugen:
E. 4.4.1
Anzumerken ist zunächst einmal, dass die Beschwerdeführenden inzwischen selbst von einer ausschliesslichen Rekurslegitimation der Beschwerdeführerin ausgehen und der Rekurs im Namen der Beschwerdeführerin erhoben worden sein soll (siehe Rz. 26 der Beschwerdeschrift und den diesbezüglichen Feststellungsantrag), womit die Vorlage einer entsprechenden Vollmacht unabdingbar war.
E. 4.4.2
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden findet sich in den migrationsamtlichen Akten keine für das Rekursverfahren gültige Vollmacht zugunsten des Beschwerdeführers und genügt hierfür insbesondere auch nicht die ausdrücklich (nur) für das Betreibungsamt D am 3. Januar 2024 erteilte Vollmacht, selbst wenn diese dem Betreibungsamt gegenüber von der Beschwerdeführerin auch für "alle weiteren Fragen in Zusammenhang mit meiner B-Bewilligung" erteilt wurde: Die damalige Vollmachtserteilung erfolgte schon nach ihrem Wortlaut spezifisch für die Vertretung vor dem Betreibungsamt D und nicht für die Vertretung vor den Migrationsbehörden, auch wenn inhaltlich auch ausländerrechtliche Bewilligungsfragen erfasst sein sollten. Überdies wurde der Beschwerdeführer bereits mit E-Mail vom 5. Februar 2024 vom Migrationsamt ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die eingereichte Vollmacht nicht sachdienlich sei und im ausländerrechtlichen Verfahren nicht akzeptiert werden könne. Auf die damalige Fristansetzung zur Nachreichung einer explizit auch auf das ausländerrechtliche Verfahren bezogenen Vollmacht reagierte der Beschwerdeführer nicht. Es kann deshalb keine Rede davon sein, dass bereits eine auch für das ausländerrechtliche Verfahren gültige Vollmacht in den migrationsamtlichen Akten lag. Ebenso wenig erscheint es aus den dargelegten Gründen überspitzt formalistisch, wenn die Vollmacht vom 3. Januar 2024 bereits im migrationsamtlichen Verfahren nicht akzeptiert wurde. Selbst wenn die Vollmacht vom 3. Januar 2024 nach dem Willen der Beschwerdeführenden auch gegenüber den Migrationsbehörden und in einem allfälligen Rekursverfahren Verwendung finden sollte, durfte die Sicherheitsdirektion im Rekursverfahren ohne Weiteres eine Klärung der Vertretungssituation verlangen und hätte der Beschwerdeführer zumindest innert angesetzter Frist auf die (angeblich) bereits bestehende Vollmacht in den Migrationsakten verweisen müssen.
E. 4.4.3
Die Beschwerdeführenden machen sodann geltend, dass der Beschwerdeführer zumindest im Rekursverfahren entsprechend bevollmächtigt worden sei und dieser den Rekurs nur aufgrund der missverständlichen Telefonauskunft einer Mitarbeiterin des Migrationsamts (Frau E) vom 29. April 2024 in eigenem Namen erhoben habe. Jedoch wird weder behauptet, dass das entsprechende Vollmachtsverhältnis fristgerecht nachgewiesen wurde, noch ist ersichtlich, was die Beschwerdeführenden aus dem angeblichen Telefongespräch vom 29. April 2024 zu ihren Gunsten ableiten wollen. Dieses ist einerseits nicht weiter belegt worden (insbesondere findet sich auf Beilage 3 der Beschwerdeeingabe auch keine dazu angeblich erstellte handschriftliche Notiz), andererseits ist auch keine Vertrauensgrundlage oder entscheiderhebliche Vertrauensbetätigung aufgrund dieses Gesprächs ersichtlich: Das Vertrauen in eine fehlerhafte behördliche Auskunft ist unter anderem nur dann geschützt, wenn die zuständige oder aus zureichenden Gründen für zuständig gehaltene Behörde vorbehaltslos eine individuell-konkrete Auskunft erteilt hat, auf welche der Auskunftsuchende gutgläubig vertrauen durfte, und er gestützt hierauf eine nicht mehr ohne Nachteil wiedergutzumachende Disposition getroffen hat (anstelle vieler BGE 116 V 298 E. 3.a). Vorliegend ist bereits fraglich, ob der Beschwerdeführer sich mit der Anfrage beim Migrationsamt an die richtige Behörde gewandt hatte, ist für die Beurteilung der Rekurslegitimation doch die Rekursinstanz selbst, also die Sicherheitsdirektion, zuständig. Jedenfalls ist aber nicht ersichtlich, inwiefern eine allfällige Fehlauskunft des Migrationsamts den Beschwerdeführer zu einer nicht mehr wiedergutzumachenden, nachteiligen Disposition veranlasst haben sollte, nachdem sein (Fehl-)Vertrauen in die eigene Rekurslegitimation oder das fehlende Erfordernis einer Vollmacht spätestens nach der vor­instanzlichen Aufforderung zur Nachreichung einer Vollmacht zerstört wurde und er innert angesetzter Frist die einverlangte Vollmacht hätte nachreichen oder nötigenfalls um Fristerstreckung hätte ersuchen müssen.
E. 4.4.4
Ebenso wenig können die Beschwerdeführenden etwas zu ihren Gunsten ableiten, dass die Sicherheitsdirektion nicht sofort den angedrohten Nichteintretensentscheid fällte, sondern nach einem (erst nach Fristablauf geführten) Telefonat zwischen dem Beschwerdeführer und dem Chef der Rekursabteilung zunächst noch weitere Belege zum Heiratswillen und zum Ehevorbereitungsverfahren einforderte. Die blosse Nachforderung dieser Unterlagen stellt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden weder eine (implizite) Wiederherstellung noch eine "Heilung" der verpassten Frist zur Einreichung der einverlangten Vollmacht dar und den Beschwerdeführenden ist ausser geringfügigen administrativen Mehraufwendungen auch keinerlei Nachteil daraus entstanden, dass auf den Rekurs erst nach und nicht schon vor der Unterlagennachreichung nicht eingetreten wurde.
E. 4.4.5
Weiter machen die Beschwerdeführenden geltend, dass sich die Besorgung der Vollmacht der Beschwerdeführerin wegen deren Aufenthalt in Brasilien schwierig gestaltet und der Beschwerdeführer als juristischer Laie die Bedeutung der Fristansetzung nicht richtig verstanden habe. Dem ist zu entgegnen, dass die Fristansetzung durch die Vorinstanz unmissverständlich und unter Androhung entsprechender Säumnisfolgen erfolgte und auch für einen juristischen Laien ohne Weiteres verständlich ist. Überdies hätte um eine entsprechende Fristerstreckung ersucht oder hätten zumindest fristgerecht entsprechende Erkundigungen bei der Sicherheitsdirektion eingeholt werden können, weshalb auch allfällige Verzögerungen bei der Beschaffung der Vollmacht unbeachtlich sind.
E. 4.4.6
Abschliessend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden bei der Vorinstanz nie form- und fristkonform um eine Wiederherstellung der versäumten Frist zur Nachreichung der Vollmacht ersucht haben. Ein entsprechendes Gesuch hätte gemäss § 12 Abs. 2 VRG innert zehn Tagen nach Wegfall des Hinderungsgrundes schriftlich und begründet gestellt werden müssen. Dementsprechend musste die Vorinstanz eine diesbezügliche Fristwiederherstellung auch gar nie prüfen und ist eine solche dementsprechend auch nicht im vorliegenden Verfahren weiter zu erörtern. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden im bereits dargelegten Sinn ohnehin ungeeignet sind, eine Fristwiederherstellung zu rechtfertigen. Damit ist die Beschwerde abzuweisen, soweit auf diese überhaupt einzutreten ist.
E. 5
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den beiden Beschwerdeführenden aufzuerlegen und steht ihnen keine Parteientschädigung zu (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 VRG). Aufgrund des konkreten Begründungsaufwands und des erhöhten Aufwands in der Prozessleitung rechtfertig sich trotz des auf die vor­instanzliche Eintretensfrage beschränkten Prozessgegenstands keine Reduktion der in ausländerrechtlichen Verfahren üblichen Gerichtsgebühr (vgl. § 2 in Verbindung mit § 4 der Gebührenverordnung des Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 2018 [GebV VGr]).
E. 6
Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen. Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG).
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